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Antrag auf Fahrkostenerstattung für Ehrenamtliche im Bereich der Corona-Hilfe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Ehrenamtliche, 
 
es gibt im Jahr 2020 die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung für Ehrenamtliche in der Corona-Hilfe. 
Gefördert wird dieses Projekt vom bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im 
Rahmen der Initiative „Unser Soziales Bayern: Wir helfen zusammen!“ Abgewickelt wird die Förderung von 
der Freiwilligenagentur pack ma´s. 
 
Die finanzielle Unterstützung beträgt 0,30 € pro km. 
Sie gilt für ehrenamtliche Fahrten im Bereich der Corona-Hilfe vor Ort bei folgenden Tätigkeiten:  

 Einkaufsfahrten 
 Rezeptabholung bei Ärzten 
 Apothekenfahrten 
 Unterstützung im Haushalt 
 Tierversorgung 

Der Zuschuss wird gezahlt, wenn die Fahrt von der Leitung des Hilfsdienstes vor Ortes unterschrieben ist. 
 
Beachten Sie folgendes Vorgehen für die Kostenerstattung: 

1. Sie tragen jede Fahrt in die Tabelle ein 
2. Sie lassen sich die Termine mit Unterschrift vom Leiter des Hilfsdienstes bestätigen 
3. Sie füllen den Antrag für Fahrtkostenerstattung aus und unterschreiben 
4. Sie schicken die Unterlagen an:   Freiwilligenagentur pack ma´s 

     Sonja Geigenberger 
     Bahnhofstraße 29 
     94424 Arnstorf 

 
Die Abrechnung erfolgt jeweils zum Monatsende. Diese Voraussetzungen sind bindend.  
Die Erstattung kann nur vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel im Jahr 2020 erfolgen.  
 
Bei Fragen können Sie gerne an mich wenden: 
 
Freiwilligenagentur pack ma´s  
Sonja Geigenberger   
Bahnhofstraße 29 
94424 Arnstorf 
Telefon: 08723/20-2522  
info@pack-mas.bayern 
www.pack-mas.bayern 
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Bitte zusammen mit den Nachweisen zurücksenden an: 
 
 
 
Freiwilligenagentur pack ma´s 
Sonja Geigenberger 
Bahnhofstraße 29 
94424 Arnstorf 
 
 
Antrag für Fahrtkostenerstattung im Zeitraum vom 16.03.2020 bis__________________ 
Einzureichen bis spätestens 15.12.2020 
 
 
 
Pro gefahrene km werden 0,30 € gezahlt. 
 
Gesamte km gesamt _______   x   0,30 €   = __________€ 
 
Bitte überweisen Sie den Betrag von _________€ an folgende Bankverbindung: 
 
Vor und Nachname:___________________________________________________________  
 
Adresse:_______________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ________________________________________________________________ 
 
IBAN: __________________________________________________________________________ 
 
BIC:    __________________________________________________________________________ 
 
 
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und die Fahrkosten tatsächlich entstanden sind. 
 
 
 
 
___________________________________                                      ___________________________________                                                                                                     
                  Datum                                                                              Unterschrift 
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Nachweis für Fahrtkostenerstattung für Ehrenamtliche in der Corona-Hilfe 
 
Name des Ehrenamtlichen/der Initiative: _____________________________________________ 
 

 
Datum 

 

 
Von 

 

 
Nach 

 
gefahrene km 

 
Grund der Fahrt 

     

     

 
 
 

    

 
 
 

    

     

     

  
             Gefahrene km gesamt:   ____________ 
 
Hiermit bestätige ich die Durchführung der Fahrten im Rahmen der Corona-Hilfe 
 
____________________________      _____________________________ 
Datum, Ort        Unterschrift, ggf. Stempel 

 
Die finanzielle Unterstützung beträgt 0,30 € pro km. 
Sie gilt für ehrenamtliche Fahrten im Bereich der Corona-Hilfe vor Ort bei folgenden Tätigkeiten:  

 Einkaufsfahrten 
 Rezeptabholung bei Ärzte 
 Apothekenfahrten 
 Unterstützung im Haushalt 
 Tierversorgung 

Die Erstattung kann nur vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel im Jahr 2020 
erfolgen. 


